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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[aufgrund des Berichts des Sechsten Ausschusses
(A/51/629)]

51/163. Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland1,

unter Hinweis auf Artikel 105 der Charta der Vereinten Nationen, das Übereinkommen
über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen2 und das Abkommen zwischen
den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten von Amerika über den Amtssitz der
Vereinten Nationen3 sowie die Verantwortlichkeiten des Gastlandes,

in der Erwägung, daß die zuständigen Behörden des Gastlandes auch weiterhin
wirksame Maßnahmen ergreifen sollen, um insbesondere alle Handlungen zu verhindern,
welche die Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals beeinträchtigen,

 in Anbetracht des Geistes der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses,
der die Beratungen des Ausschusses über Fragen, welche die Gemeinschaft der Vereinten
Nationen und das Gastland berühren, geprägt hat,

                                                       

     1A/51/26; siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Einundfünfzigste Tagung, Beilage 26. 

     2Resolution 22 A (I).

     3Siehe Resolution 169 (II).
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mit Genugtuung über das zunehmende Interesse der Mitgliedstaaten an einer Mitwirkung
an der Arbeit des Ausschusses,

1. schließt sich den Empfehlungen und Schlußfolgerungen des Ausschusses für die
Beziehungen zum Gastland in Ziffer 65 seines Berichts1 an;

2. ist der Auffassung, daß die Aufrechterhaltung angemessener Bedingungen für ein
normales Arbeiten der bei den Vereinten Nationen akkreditierten Delegationen und
Vertretungen im Interesse der Vereinten Nationen und aller Mitgliedstaaten liegt, und ersucht
das Gastland auch künftig alles Erforderliche zu tun, um jede Einmischung in die Tätigkeit
der Vertretungen zu verhindern;

3. dankt dem Gastland für seine Bemühungen und hofft, daß die auf den
Ausschußsitzungen aufgeworfenen Probleme auch künftig im Geiste der Zusammenarbeit und
im Einklang mit dem Völkerrecht gelöst werden;

4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Bemühungen des Ausschusses, die dazu
beigetragen haben, die Höhe der von Diplomaten geschuldeten Beträge zu vermindern, betont,
daß die noch geschuldeten Beträge auch weiterhin eine Angelegenheit sind, die den Vereinten
Nationen große Sorge bereitet, und daß die Nichtbezahlung von unbestrittenen Schulden dem
Ruf der Organisation selbst schadet, und erklärt erneut, daß die Nichteinhaltung vertraglicher
Verpflichtungen nicht entschuldigt oder gerechtfertigt werden kann;

5. begrüßt die Anstrengungen, die der Ausschuß unternimmt, um für die
diplomatische Gemeinschaft erschwingliche Gesundheitsvorsorgeprogramme zu finden;

6. fordert das Gastland erneut nachdrücklich auf, die Aufhebung der Reisebe-
schränkungen für bestimmte Vertretungen sowie für Sekretariatsbedienstete, die Staatsange-
hörige bestimmter Staaten sind, zu erwägen, und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis
von den Standpunkten der betroffenen Staaten, des Generalsekretärs und des Gastlandes;

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen, die das Gastland am John-
F.-Kennedy Flughafen im Hinblick auf die Sonderabfertigung von Angehörigen der
Gemeinschaft der Vereinten Nationen ergriffen hat, und fordert das Gastland nachdrücklich
auf, diesbezüglich auch weiterhin geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung
dieser Verfahren sicherzustellen;

8. fordert das Gastland auf, die für das Parken von Diplomatenfahrzeugen geltenden
Maßnahmen und Verfahren zu überprüfen, um den wachsenden Bedürfnissen der
diplomatischen Gemeinschaft nachzukommen, und mit dem Ausschuß darüber Konsultationen
zu führen;

9. ersucht den Generalsekretär, sich weiter aktiv mit allen Aspekten der Beziehungen
der Vereinten Nationen zum Gastland zu befassen;
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10. ersucht den Ausschuß, seine Arbeit in Übereinstimmung mit Resolution 2819
(XXVI) der Generalversammlung vom 15. Dezember 1971 fortzusetzen;

11. beschließt, den Punkt "Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum
Gastland" in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

85. Plenarsitzung
16. Dezember 1996


